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XIII . Jahrhundert.

ie Entstehung und Ausbildung der Bürgerschaft und der
Gesellschaften Berns bilden keine Leite normaler , durch

» unumstößliche Gesetze geregelter Verhältnisse , vielmehr eine
momentanen Bedürfnissen , innern und äußern Einflüssen
sich anschmiegende Entwicklung.

Mit ziemlicher Sicherheit wird angenommen , Bern
sei eine durch Kerzog Berchtold V . von Zähringen 1191
aus Reichsboden gegründete lliederlassung gewesen, deren

Hauptzweck die Vertheidigung rektoraler Rechte gegen das nicht unterworfene westliche Bur¬
gund war . Die Stadt war unter zähringischer Herrschaft eine Ulilitärkolonie , zur Sicherheit
des Landes , zur Eintreibung von Gesällen und zur Währung persönlicher rektoraler In¬
teressen. Durch gegenseitige Verpflichtung zwischen dem Rektor und den frei angesessenen
Grundbesitzern der Stadtumgegend erreichte ersterer eine Verminderung der Losten für seine
stehenden H>eere, beförderte durch solche Lolonien den Anbau kultursähiger Gegenden und
band den Soldaten als Bürger an den eigenen H,erd. Der umliegende freie Grundbesitzer,
meist dem niederen Adel angehörend , suchte im Bunde mit der Stadt Sicherheit für Person
und Eigenthum gegen die Uebergrisfe größerer Dynasten . Urkundliche Beweise über den
wirklichen Bestand dieser Verhältnisse aus zähringischer Zeit fehlen gänzlich, da Berchtold V.
erst nach seinem Ableben 1218 urkundlich in Verbindung mit Bern genannt wird . Mit
dem Tode des letzten Zähringers wurde Bern Reichsstadt , d. h. es fiel unmittelbar unter
die Verwaltung des Reichsoberhauptes oder dessen Stellvertreters h.

Eine der wichtigsten Bedingungen für die Lebensfähigkeit mittelalterlicher Städte-
gründungen , sowohl für den lserrn der Stadt , als für das junge Gemeindewesen , war
das Zustandekommen günstiger Burglehensverträge  mit dem umliegenden Adel.

1) Ld. v. Ivattenwyl, Geschichteder Stadt und Landschaft Bern, I, 1 u. s. w. Fontes reruin dernensium, II, vorbericht.



2

Dieser im Mittelalter das Ivaffenhandwerk ausübende Stand war zufolge allgemeiner
deutscher Reichsgesetze bis in die Mitte des XIV . Jahrhunderts allein lehensfähig . Dem
altangesessenen Grundbesitzer verlieh daher der kerr der Stadt als Dönig Reichslehen,
als Dynast Burglehen , d. h. die freie Benutzung von Ländereien , Zolleinkünften , Gefallen
u. s. w ., wogegen der Beliehene sich zur Vertheidigung und Verwaltung der Stadt ver¬
pflichtete.

Der diese Pflicht Uebernehmende fand aber durch Verbindung mit der Stadt außer
den genannten Vortheilen auch seine persönliche Stärkung gegenüber den ihn eher unter¬
drückenden großen Dynasten . Der hohe Adel war vermöge seiner Stellung dem Städtewesen
im Allgemeinen abgeneigt , während die Burglehenspflicht durch den niedern Adel gerne
ausgeübt wurde . Das Burglehensverhältniß in der ältesten Zeit Berns findet sich in er¬
haltenen Urkunden nirgends mehr bestimmt ausgesprochen , wohl aber öfters angedeutet.
Auch die Stadtchronik gibt in der Gründungsgeschichte , wenigstens in diesen: Punkte , glaub¬
würdige Anhaltspunkte h . Sie berichtet, Bubenberg hätte gegen des Kerzogs von Zähringcn
Befehl die Umfassungsmauern der Stadt zu weit angelegt . „Do nu der herre vernam , daz
die Hofstat ze wite ingefangen und begriffen waz , do wart er gar zornig ; do sprach der
von bubenberg : gnediger herre , lassent üwern zorn vallen ; waz ich getan habe, daz hab ich
durch daz best getan , won ich getruw , es solle alles wol behuset werden ; were aber daz
ützit (irgend etwas ) unbehuset und unversangen (nicht ummauert ) belibe, daz wil ich in
Minen kosten behusen. Do lies der herre sinen zorn vallen ." Aus diesem wiewohl 290
Jahre später verfaßten Berichte ergibt sich doch eine gegenseitige Verpflichtung zwischen
dem Stadtgründer und Bubenberg , den: Stadterbauer . Urkundlich belehnt unter dem
1. März 12 ZZ ff g-rönig lseinerich (VII .) den bernischen Schultheißen Peter (?) mit einem
Sischteich zunächst der Stadt , „in Erwägung der guten Dienste die Unser Getreuer der
Schultheiß Peter von Bern Uns bis dato geleistet und ferner zu leisten willig ist". Peter
von Bubenberg 's Reichslehenspflicht gegen Bern wird in einem Sühnvertrag mit den:
Bischof von Lausanne unter dem Z. Mai 1241 erwähnt ; hier verpflichtet sich Bubenberg,
seine gleichnamige Burg dem Bischof wider Alle offen zu halten , den Kaiser und „die
Gemeinde Bern " ausgenommen . Auch die sogenannten tentenbergischen Mühlenurkunden
von 1249 I bezeugen, daß ein Immo von Tentenberg die bernischen Stadtmühlen in eigenen
Dosten erbaut und von lserzog Berchtold V . zum Lehen empfangen habe. Möglicherweise
wurde die anfängliche Verleihung des Schultheißenamtes durch den Herzog oder Dönig
aus Burg -, resp. Reichslehensrecht begründet . In : ersten bekannten Rathe der XII , 1226 I,
saßen Z Jegistors — wovon der eine als Schultheiß — deren Ahnherr , Hugo von Icgi-
stors, urkundlich 112Z°) und 1182 ff unter den zähringischen Dienstleuten genannt wird . Im
Jahr 1224 I überträgt Dönig Heinerich, des Daisers Sriederich II . Sohn , Bern die Schirm¬
herrschaft über das Dloster Interlachen ; es war dies eine Maßregel , welche bedeutenden
geistlichen Besitz in ein dem Burgrecht ähnliches Abhängigkcitsverhältniß zu Bern stellte.

1) Lonrad Justinger , 7. Nach Dr . G. Studer 's Publikation . — 2) Contos , II , Nr . 1Z6. — Z) kontes . II , Nr . 210. —
4) Fontes , II , Nr . 28Z. — Z) Ponies , II , Nr . 6Z. — 6) Fontes , I» Nr . Z8. — 7) I ôntSZ, I , Nr . 7Z. — 8) IHte8 , II , Nr . Zd.



Ed. v. Ivattenwylh hält die vielen an edle Geschlechter verliehenen Reichslehen in und um
Köniz für ursprüngliche Burglehen zu Gunsten Berns . Dort finden wir im Besitz solcher
Lehen die schwanden , Bremgarten , lllontenach , Lgerten , Ried , Lnglisberg , Rümmligen,
lllünsigen , Almedingen , denen wohl beizufügen die Jegistorf , Tentenberg , Bubenberg u. s. w.
Die meisten dieser Geschlechter besaßen zu Lude des XIII . Jahrhunderts das bernische
Bürgerrecht , und es sind uns die Träger dieser Hamen urkundlich als an der Spitze des
ältesten Gemeindewesens stehend beglaubigt . Der Deutsche Grden besaß das allgemeine
Privilegium , wonach die Lehenssähigkeit , sobald sie einmal in den Besitz seiner Ritterschaft
gelangte , auch in deren volles Eigenthum überging . Hier liegt eine der Hauptursachen,
warum der urkundliche Nachweis der Burglehen für Bern so schwierig zu führen ist. Illit
der zweiten Hälfte des XIII . Jahrhunderts stand Bern unter kirchlichem Protektorate des
Deutsch-Grdenshauses in Döniz , welches damals den mächtigsten Einfluß auf die Entwick¬
lung der Stadt ausübte und vermöge seiner Stellung , sei es durch Lauf , sei es durch Ver¬
gabung , in den Besitz der meisten umliegenden Lehen kam.

Es ist anzunehmen , daß die älteste Stadtbevölkerung meist aus hörigen Leuten bestand,
die entweder auf Befehl ihrer im Burgrecht stehenden Herren nach Bern gezogen waren,
oder aus eigenen: Antrieb als Handwerker oder Gewerbetreibende ihre bisherige abhängige
Stellung zu verbessern suchten. So bildete sich zur Zeit der Städtegründungen neben dem
bisherigen Adel , der Geistlichkeit, den: freien Bauern und dem Leibeigenen ein vorzugsweise
gewerbetreibender Lürgerstand . Als ursprüngliche Bemannung von Burgen hießen sie
Bürger (burAenses ) - als Bewohner befestigter und privilegirter Städte civss . Die
städtischen Gesetzgebungen mußten so eingerichtet werden , daß , wenn die Stadt Lebens¬
fähigkeit behalten sollte, die Bürger durch Ausnahmsgesetze geschützt wurden . Die Bezeich¬
nung , der später als Gegensatz zum Adel aufgefaßte Begriff : Bürger , bezeichnete im
INittelalter nicht sowohl den sozialen Stand , als eine politische Berechtigung.

Es liegt in der Natur jeder Neugestaltung sozialer Sormen , daß sie nicht plötzlich als
vollendetes Ganzes vor uns treten , wohl aber durch die auf ihre Ausbildung wirkenden
Einflüsse nach und nach sich entwickeln und bestimmte Gestalt gewinnen . Die Eigen¬
thümlichkeiten des Burgerthums können daher unmöglich für alle Zeiten und Städte
gleichartig desinirt werden , da die ältesten Stadtgesetze naturgemäß selber Veränderungen
unterworfen waren . Ganz allgemein kann gesagt werden , daß der Grundbesitz innerhalb
der Stadtmauer eine Sundamentalbedingung der Burgeraufnahme war , daher die noth¬
wendige Beschränkung des Bürgerrechtes auf vermöglichere Leute. Der in die Stadt Ziehende
suchte besseres Recht, der Leibeigene, der in die Stadt zog, entledigte sich gewisser Ver¬
pflichtungen gegen seine angestammte Herrschaft , indem die Stadtfreiheit Erb - und Pfand¬
recht gegenüber seinem alten Herrn aufhob . Der neue Bürger hatte , je nach den Ver¬
hältnissen , Antheil an: Stadtregiment und den der Gemeinde zur Autzung verliehenen
Iväldern und Seldern . Diesen Vortheilen gegenüber standen aber auch Lasten, wie Steuern
und Kriegsdienste.

1) Ld. v. tvattennn?!, Stadt und Landschaft Lern, I, xaZ. 1d u. s. n>.
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Die bevorrechtigte Stellung des Durgers , verbunden mit den rasch wechselnden Schick¬
salen eines jungen Gemeindewesens , muß , je nach den innern und äußern Verhältnissen
der Stadt , eine sehr verschiedene gewesen sein. — Die ersten Durger Derns waren nicht
sowohl Beschützer und Vertheidiger „ihrer " Stadt , wohl aber solche im Dienste des Rektors,
des Kaisers , resp. des jeweiligen lserrn , während andere Umstände sich fühlbar machten,
wenn Reichserledigungen , innere parteiungen , Abwesenheit des Kaisers u. s. w . eintraten.
In solchen Zeiten politischer Wirren , wo die Stadt sich selber überlassen und durch den
jederzeit städtefeindlich gesinnten hohen Adel bedrängt wurde , galt es , durch INuth und
Klugheit der Durger das schwache Gemeindewesen zu erhalten , ja womöglich die Selbst-
ständigkeit zu gewinnen.

Dr . Setscherinft , in seiner durch reiches Urkundenmaterial sich auszeichnender Arbeit
über „die Gemeiudeverhältnisse von Bern im XIII . und XIV . Jahrhundert ", gibt sich alle
Mühe , die Gemeinde von den frühesten Zeiten an als Lenkcrin der bernischen Geschichte
hinzustellen, während , unserer Ansicht gemäß , es weit mehr äußere Saktoreu waren , welche
Berns Entstehen förderten und bedingten.

Die Irage , welche Stellung die ersten Bürger und Durglehensträger im Gemeinde¬
wesen Berns einnahmen , welche Kompetenzen in Rath und Verwaltung ihnen zugetheilt
waren , wird urkundlich kaum mehr bestimmt werden können . Airs den ältesten Verhält¬
nissen, z. B . von Ileuenburg und Lausanne , ist es urkundlich erwiesen, daß die Burglehens¬
besitzer in der «citö » wohnten , die Bürger im «borwK », beide standen nicht unter dem¬
selben Gericht. Im benachbarten Sreiburg gab es «bnr ^ enses irrujores st rrriirores»
u. s. w . Der Werth der später zu besprechenden bernischen tsandveste darf für solche Srageu
keineswegs wörtlich genau aufgefaßt werden . Die Art der Entstehung und Bestätigung
solcher Stadtgesetze darf nicht außer Acht gelassen werden , indem löandvesten überhaupt
meist nur Gesetze im Interesse des Bürgers gaben. In der bernischen lsandveste erscheinen
Ritter , Bürger und lsaudwerker als gleichberechtigte Genossen der Stadt , während Ritter
und Dienstmann , wenn auch Bürger , im allgemeinen Reichsrecht ihre besonderen Stellungen
beibehielten, ebenso der hörige Isandwerker , als Bürger , gewisser Pflichten gegen seine
angestammte Herrschaft nicht enthoben war . Die Entwicklung der niedern Stände infolge
ihres Eintritts in den Verband der Stadt förderte naturgemäß Wohlstand und Selbst-
stäudigkeit und damit das verlangen , an der Allsübung politischer Rechte Theil zu nehmen.
Wie wenig aufgehellt auch die innere Geschichte des XIII . Jahrhunderts für Bern sein
mag , so läßt sich doch deutlich der Kamps der Bürgerschaft gegen die ritterlichen Geschlechter
um Gleichberechtigung verfolgen . Gewiß war die zwischen 12Z4—1264 durch berausche
Bürger vorgenommene Zerstörung der Reichsburg llpdeck der Ausdruck der Befreiung
von drückenden Seudallasten . Die Verfassungsänderung von 129Zft stellt sich dar als das
erste Zurückdrängen eines aristokratischen Stadtregiments , dessen tsaupt , der Schultheiß,
bisher , so weit die Urkunden bezeugen, freiheitlichem Geschlechte entnommen warft.

1) /sistor . Archiv d. Fit . Bern , II . — 2) Fontes , III . Nr . 611 und 612. — Z) Fontes , II , püS. XXIII.
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Die älteste Guelle bernischen Stadtrechtes ist die schon genannte Handvestefl (uursn
bulln ), welche nach ihren eigenen Morten von äkaiser Friedrich II . 1218 Bern als Sreiheits-
brief ertheilt wurde , zufolge neuerer Forschungen aber als vordatirte Urkunde erkannt
worden ist. Die Handvesten ivaren meist eine Zusammenstellung der durch die Stadt
usurpirten Rechte und Gebräuche, denen dann im günstigen Moment eines Thronwechsels
oder der Reichserledigung durch königliche Bestätigung Rechtskraft verliehen wurde . Dieses
geschah wahrscheinlich auch in Lern mit der goldenen Handveste, welche durch Kaiser
Rudolf I . von Habsburg , ungefähr um 122s , Bestätigung und daherige Rechtskraft erhielt.
Dieses Gesetzbuch kennt eigentlich nur eine Art Bürgerrecht,  welches in Art . 14
desinirt wird : „Mer immer in der Stadt das Bürgerrecht zu erlangen wünscht , der soll,
wesz Standes er sei, alle Rechte der Stadt erfüllen , wenn er nicht mit Zustimmung aller
Bürger hievon befreit und entbunden worden ist." Das Gemeindewesen mutz sich damals
bereits im Zustande einer gewissen Selbständigkeit befunden haben . Die Handveste nennt
daher nirgends „Burglehensberechtigte ", wohl aber solche, „die mit Zustimmung aller
Bürger " von ungenannten pflichten entbunden werden können . Statt der einst vom Herrn
der Stadt eingesetzten Burglehen nimmt jetzt die Gemeinde selber das Recht in Anspruch,
verbündete durch willkürlich Aufgenommene sich zu schaffen und daherige , später zu
besprechende, selbständige Durgrechtsverträge mit Ausbürgern abzuschließen. Mir werden
dieses durch Urkunden bezeugte Verhältniß in verschiedenster Art durch Jahrhunderte
verfolgen können . Laut Handveste genoß jeder Bürger , wenn er sich dein Herrn der Stadt
oder der später diese Rechte usurpirenden Gemeinde verpflichtete, Vortheile, welche ihm zu
jener Zeit außerhalb der Stadt niemals zugekommen wären . Das Bürgerrecht erlaubte
dein Bürger die Möglichkeit der Theilnahme am Stadtregiment ; es enthob den Leibeigenen
bedingungsweise vom Dienstzwang . Der Bürger genoß rechtliche und materielle Vorzüge
gegenüber dem Fremdling . Zu den korporativen Rechten, welche ferner die Handveste
verlieh , gehörten die Anweisung von Hofstätten innerhalb der Stadtmauern , die Allmend-
und Sorstnutzungen der umliegenden Selder und Mälder . Als Gegenleistung an den Herrn
der Stadt nennt das Gesetz die Verzinsung der Hofstatt durch den Bürger , den Bau eines
eigenen Hauses auf dem ihm angewiesenen Platze gegen Abgaben und die Uebernahme
bedingungsweiser ^Kriegsdienste und Machten . Das Bürgerrecht war demnach der Inbegriff
der Rechtsgewohnheiten einer städtischen Gemeinde, welche durch Duldung oder Bestätigung
ih.rer Herrschaft seitens des Reichsoberhauptes für denjenigen , der innerhalb des Stadt¬
weichbildes Mohnsitz hatte , gesetzliche Geltung erlangt hatten . Im Gegensatz zu dem unter
vortheilhafterem Gesetz stehenden Bürger nennt die Handveste in Art . 25 den Sremden
oder Gast. Salls ein solcher alle Rechte der Stadt erfüllte, sollte er des Bürgerrechtes
Genoß sein, mit Ausnahme , daß er keinen Bürger in Betreff dessen überweisen kann,
was dieser in Abrede stellt. — Ts war dies das Recht der Zeugenfähigkeit . — Mie schon
bemerkt , wird der in: Burgrecht stehende Ausburger in der Handveste nicht erwähnt , es

1) Ld. v. wattemvyl, Stadt und Landschaft Lern, I, xag. ZSZ. — 2) Die bernische Handneste, nach der Uebersetzung von Pros.
Dr. K. G. -König, „Beiträge zur bernischen Rechtsgeschichte", Heft I, xaA. 17.



wird dessen Verhältniß in Art . 14 nur angedeutet . Diese Unklarheit kann aber keineswegs
befremden , wenn man voraussetzt , daß die Stadt zur Zeit ihrer Entstehung unter einen:
Herrn stand, welcher deren Verwaltung in eigener Hand behalten wollte , also die Burg-
lehen für die Stadt selber Kontrahirte , während das selbständig werdende Gemeindewesen
seine Burgrechtsverträge lieber selber abgeschlossen hätte . In beiden Lallen war der Zweck
übrigens derselbe, nämlich Stärkung der Stadt durch den umliegenden waffenkundigen
Adel . So finden wir bereits in der zweiten Hälfte des XIII . Jahrhunderts zahlreiche
Ritter und Master , welche freiwillig oder durch Gewalt gezwungen Burgrechtsverträge
mit Bern eingingen . Das Verhältniß dieser Ausburger zur Stadt war verschiedener Art;
anfänglich freier , später natürlicherweise gebundener . Der Wohnsitz des Ausburgers blieb
außerhalb der Stadt ; er besaß keine bürgerlichen Allmend - und lvaldnußungen , stand nur
theilweise unter Stadtrecht , entrichtete gewisse Steuern . Den Hauptpunkt des Vertrages
bildete die Verpflichtung zur gegenseitigen Hülseletstung in Miegsnoth . IVie das Bürgerrecht
sein Sundament aus den Besitz eines eigenen Stadt -Hauses gründete , so war auch der Aus¬
burger genöthigt , innerhalb der Stadt einen Besitz zu erwerben , mit welchem er in seinen:
Burgrechtsvertrage hastete. Die Ausbildung dieser Burgrechte oder Udelpflichten werden
wir in den folgenden Jahrhunderten zu betrachten Gelegenheit haben und sehen, daß dieses
System vielleicht ebenso sehr wie das eigentliche Bürgerrecht zum Emporkommen Berns
beitrug . Die Ausburger , anderswo auch Pfahlbürger genannt , beschäftigen öfters die
Reichsgesetzgebung; es waren Leute höher :: und niedern Standes , die einer Herrschaft
unterworfen waren und , ohne ihren Wohnsitz zu verlassen, auch nicht an allen Rechten
städtischer Genossenschaften theilnehmend , Schutzverwandte der Städte wurden . Durch solche
Verbindungen gestärkt , bedienten sie sich öfter der Wacht der Städte gegen ihre Dynasten
und gaben zu Störungen des Landfriedens Anlaß . Burgrechte wurden eine unentbehrliche
Zubehörde für jede S :adt . Durch solche schützten sie sich und erweiterten ihre Wacht , in¬
dem der Burgrechtpflichtige ihrem Aufgebot und Gericht Lolge zu leisten hatte und sonnt
die städtische Gerichtsbarkeit über nachbarliches Gebiet ausgedehnt wurde . Sehr oft , ja
meistens , siel später der Besitz des Burgrechtpflichtigen durch M :uf , Nichteinhaltung des
Vertrages , Verarmung u. s. w . in die Hände der Stadt st.

Wit den: Erlöschen des Rektorats hatten sich die Winisterialen des Hauses Zähringen
in den Stand der Reichsfreien emporgeschwungen , ähnlich der Stadt , welche aus einer
herzoglichen Burg zur Reichsstadt geworden warst . Die Vereinigung beider ermöglichte
die gemeinsame Behauptung der neuen Stellungen gegenüber dem großen Landadel . Ver-
burgrechtete Möster , wie Interlachen , Trüb und Ltöniz , deren Leute mehr oder weniger
unter Berns Gebot standen , leisteten denselben Dienst, wie wenn diese Gebiete im Besitz der
Stadt gewesen wären . Bünde zu Schuh und Trutz , leicht geschlossen und leicht gelöst,
bestanden im XIII . Jahrhundert mit den Grafen von Savop , von der Wandt , mit dem
Bischof von Sitten , dem Reichsland Hasli und den Städten Sreiburg , Luzern , Biel und
Solothurn.

1) Dr. ph. v. Segesser, „Rechtsgcschichteder Stadt und Republik Luzern", I. xilA. 1?Au. s. w. — 2) koutcs, II, VIu. s. n>.
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Vor der zweiten Hälfte des XIII . Jahrhunderts wurden in unseren Gegenden wenig
Verträge geschrieben*), die (Duellen sind daher lückenhaft , undeutlich , und die Zusammen¬
stellung der Urkunden gewährt nur ein schwaches Bild . Da sich diese Arbeit speziell mit
der Geschichte der Bürgerschaft und deren Korporationen befassen soll, so lassen wir die
Bände Berns mit den Mastern , Städten u. s. w . bei Seite und versuchen nur eine Zusam¬
menstellung persänlicher Durgrechtsverhältnisse.

Am 21. Januar 1274 bestätigt noch Mnig Rudolf von Habsburg dein Heinrich
von Lubenberg , seinen: Getreuen , für ihn und seinen minderjährigen Vetter Johannes,
sowie auch für ihren Gheim Ulrich, das Reichslehen ihres Hauses.

An: Z. August 1274 erklären „Ritter Eonrad der Senne und sein Bruder Burkhard
zu Ulünsingen )̂, vor der Brücke zu Bern , daß sie, durch das Ansehen des Mnigs bewogen,
mit den Bürgern Berns sich ausgesöhnt hätten um allen Schaden , welchen ihnen die Bür¬
ger dieser Stadt bei Tag und Nacht zugefügt hätten ". IVir werden später sehen, wie aus
diese durch königliche Einmischung veranlaßte Versöhnung der Burgrechtsvertrag folgte.
Unter den: Z. März 1277 fi findet sich der erste von „Bern " direkt abgeschlossene Vertrag:
„Ich Heinerich von Signau thue kund mit diesen: Brief Allen , welche ihn gesehen oder
gehört , daß ich für mich und meine Erben mich vertrage mit der Gemeinde von Bern für
allen Schaden , den sie nur oder meinen: Vater bis auf den heutigen Tag zugefügt hat,
darum ich sie ledig ließ , da sie mich zum Bürger empfangen . Und zu derselben Stunde
soll auch die Stadt mich vertragen und ledig lassen für allen Schaden , so ich oder mein
Vater ihr gethan . Zum Zeugniß dieser Aussage , so habe ich Heinerich von Signau für
mich und meine Erben mein Insiegcl diesem Briefe beigefügt , welcher war gegeben aus
Sreitag vor Mitfastcn 1277." Justinger berichtet , daß 1288 die Berner vor die Veste
Jagberg gezogen wären und diese gebrochen hätten , „und viengent darinue einen Ritter
von Blankenburg und andere , und fürten die gevangen gen bern . Der ritter überkam mit
der stat (d. h. verburgrechtete sich mit der Stadt ) und nam da ein wip , geboren von gpst-
stein, und waz ein frommer ritter , und beleib ze bern mit Hufe (haushäblich ) und tet waz
ein frommer ritter tun solte nutz (bis ) an sinen tod." Schon im folgenden Jahrhundert
finden wir die Blankenburg in den beimischen Rathsverzeichnissen °). Anders präzisirt wurde
am 4. April 1296 das Burgrecht zwischen Bern und Bischof Bonifacius von Sitten;
derselbe gelobte, der Stadt 10 Jahre lang beizustehen gegen die Herren Rudolf von IVeißen-
burg , von IVädiswpl und von Raron , und zwar von: IVallisgebirge bis zum Gwatt bei
Strättligen . In diesen Burgrechtsverträgen erzwingt sich Bern , mit relativ geringer Ge¬
genleistung, die Hülfe seiner Seinde . Beispiele eigentlicher Burgerverträge mit angesehenen
Bürgern innerhalb der Stadt sind keine vorhanden und mögen kaum jemals ausgestellt
worden sein. Hiefür Ersatz bot der in Art . Z2 der Handveste vorgesehene Eid, den Jeder,
der das 14. Altersjahr zurückgelegt hatte , schwören mußte . Er gelobte, die Rechte und
Sreiheiten der Stadt getreu zu beobachten, und den: römischen Reiche und seinem Gber-

1) Fontes , II , IX . — 2) Fontes , III , Nr . 70. — Z) Fontes , III , Nr . 94. — 4) Dantes , III , Nr . 2Z8. — Z) Justinger , xaZ. ZZ.
— 6) Ld. v. IVattcnwvl , II , 21. — 7) kontes , III , Nr . 6sZ.



Haupte, sowie seinen Mitbürgern Treue und Wahrheit in allen Dingen . Ilach Berufung
des Dominikanerordens nach Bern , an : 20 . Dult 1269 h , schließen Schultheiß , Rath und
Gemeinde mit den Brudern einen Vertrag ab , wonach sie das zu erbauende Moster in ihr
Bürgerrecht aufnehmen . Die Urkunde übergibt u. A . , gleich wie den übrigen Bürgern,
den Geistlichen die Mitbenutzung der Wälder , Steingruben , Straßen und Gewässer , von
Wachten und Steuern als Gegenleistung steht hier nichts . Anderer Art waren natürlicher¬
weise die in der Bedrängniß abgeschlossenen Burgrechtsverträge , resp. Schirmverträge mit
den Grasen von Savop . Der älteste Vertrag mit Peter von Savoy um 1266 ist nicht mehr
vorhanden , er entstand zur Zeit der kpburgischen Sehden , wo Bern ohne külfe von Kaiser
und Reich diesen Sürsten mit Erfolg um seine lZmlfe bath . Graf Peter setzte einen Vogt
nach Bern und zwang Aimo ^ion Montenach mit seinem festen lsause Delp zur Huldi¬
gung h , wahrscheinlich in der Absicht, diesen Sreiherrn zu Berns lsut zu veranlassen.

Die darauffolgenden Jahre besserten die Verhältnisse der Stadt ; die Bürger Berns
mögen damals die einstige zähringische Reichsburg Npdeck, den Sitz der spätern Reichs¬
vögte und savoyischen Vögte, zerstört haben h . Erneuerte Schwierigkeiten veranlaßten unter
dem 9. September 1268 h einen zweiten Vertrag zwischen Graf Philipp von Savop und
Bern , folgenden Inhalts : Die Stadt Bern begibt sich unter die Schirmherrschaft des
Grasen auf die Dauer seines Lebens , und zwar an des Reiches Statt , bis ein römischer
Diaiser kommt und Bern wieder unter seinen Schirm nimmt . Aus diese Dauer verschreibt
die Stadt den: Grafen die Einkünfte ihres Zolles , der Münze und der hohen Gerichte, wie
sie Kaiser und Könige einzunehmen pflegten . Die Stadt verspricht ferner dem Grafen
wegen des Bezuges dieser Gefälle, ihn den Reklamationen eines künftigen ätönigs gegen¬
über schadlos zu halten u. s. w.

So verschieden diese Burgrechtsverträge , Schuh -, Trutz- und Schirmbündnisse sind, er¬
gibt sich doch daraus , wie wesentlich sie zur Erhaltung der ältesten Bürgerschaft der Stadt
beigetragen haben . (Ohne den im Allgemeinen günstigen Erfolg solcher Vereinigungen wäre
Bern in seinen ersten Anfängen erstickt oder wenigstens , wie andere mit königlichen ltzand-
vesten ebenfalls ausgestattete Nachbarorte , ein Landstädtlein geblieben.

Die Nachforschungen über die persönlichen Verhältnisse der ersten Bürger
Berns führen zur Untersuchung ihrer sozialen Stellung untereinander und ihrer in Urkun¬
den aufbewahrten Namen . Im Mittelalter waren es die Stadtgründungen des XI . und
XII . Jahrhunderts , welche das Aufkommen der bürgerlichen Geschlechtsnamen veranlaßten,
während es in den weniger dicht bevölkerten Gegenden, Dörfern u. s. w . möglich blieb, in
altherkömmlicher Weise sich mit dein bloßen Personennamen zu behelfen und zum Unter¬
schied der Personen den Vater - oder Mutternamen beizusetzen. In unseren Gegenden tauch¬
ten zuerst in Zürich 1146, dann in Basel 1168 die erstell urkundlichen Namen auf; in
letzterer Stadt unterschrieben 1096 noch 19 personell eine Urkunde mit den Namen Rudolf,
Arnold , äkuno u. s. w .h

1) kontes , II , Nr . 667. — 2) Ld. v. ivattenwpl , I . xag . 7Z u . s. w. — Z) Fontes , II , Nr . Z61. — 4) Zcerleder, Urkunden , II,
Nr . 608. — Z) Fontes , II , Nr . 6Z0. — 6) vr . K . Dändliker , Geschichte der Schweiz, I , psßp 281.
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Die allmälig zu Geschlechts namen  sich bildenden Zunamen , welche erblich wur¬
den , sind in ältester Zeit von: einstigen Wohnort , früheren Besitz oder von körperlichen
Eigenschaften hergeleitet. Etwas späterer Entstehung sind gewöhnlich die Namen , welche
auf würde , Amt , Gewerbe , Sandwerk , Uebernamen u. s. w . deuten h.

Obwohl die bcrnische Sandveste , wie bereits mitgetheilt , Rechtsgleichheit der Stadt-
burgcr voraussetzt , können laut Art . 14 derselben Bürger mit Zustimmung der Gemeinde
gewisser bürgerlicher Pflichten enthoben werden ; in Art . 16 werden Weltgeistliche und
Ritter vom Zolle befreit , ein Widerspruch , welcher nur in den allgemeinen Rechtszuständen
des XIII . Jahrhunderts Erklärung findet. Alls Standesunterschiede,  trotz der Sand-
veste, weist z. L . eine Urkunde vom 19. November 127M), die Ritter Seinerich von Egerten
«Iiee Nerno in curiu weg.» unterzeichnet, hin . Diese «curiu », an der heutigen Serren-
gasse, früheren Aegcrtengasse, gelegen, bezeichnet kaun : eine bürgerliche Sofstatt inr Sinne
der Sandveste , sondern ein ritterliches Stadthaus . Erst das Ende des XIII . Jahrhunderts
bringt in der sogenannten Batstubcrurkundeb ) von 1295 mehr dem Sandwerk entnommene
Hamen . Selbstverständlich kann diese Beobachtung nicht als Regel ausgestellt werden . Es
fällt aber doch aus , da gerade das Sandwerk beim Balle der Stadt darin zahlreich ver¬
treten gewesen sein muß . Suchen wir daher aus Mangel an bezüglichen bernischen Ur¬
kunden dieses Verhältniß durch den vergleich mit den deutschen Reichsstädten zu erkennen,
so finden nur im Allgemeinen im XIII . Jahrhundert das Sandwerk , ob leibeigen oder
frei , voll der Bürgerschaft ausgeschlossen. Das in späterer Zeit adeligen Hamen häufig
vorgesetzte „voll " kann im XII .—XIV . Jahrhundert nicht als Zeichen adeliger Abkunft
ausgelegt werden , dagegen unterschied sich der damalige Adelige vom Bürger durch seine
in Urkunden genannten Titel und das als Unterschrift geltende Siegel.  Der dritte Band
der Zeerleder 'schcn Urkundensammlung enthält 279 abgebildete Siegel bernischer Urkunden
bis zum Jahr 1ZOO, wo neben dem meist runden Stadtsiegel die sogenannte Lischblascnform
geistlicher Siegel und die aus dreieckigem gothischein Schild angebrachten ritterlichen Wappen
unterschieden werden können . Letztere zeigen selten Selm und Kleinod , tragen aber nahezu
alle Hainen und Titel ihrer Besitzer als Umschrift . Vergleichen wir die Siegel mit den
in den Urkunden angeführten Namen , so finden sich in der zwar lückenhaften Reihe ber¬
nischer Schultheißen des XIII . Jahrhunderts 12 I verschiedene Geschlechter vertreten , von
denen nur Berchtold piscator und Enno INünzer nichts als den Schultheißentitel führen,
während die 10 andern überdies als clominus , miles , nodilis bezeichnet werden.

Die menschliche Gesellschaft jener Zeit theilte sich durch staatsrechtliche und konven¬
tionelle Unterschiede in Stände , deren Bezeichnung naturgemäß auch in den ältesten ber¬
nischen Urkunden zur Anwendung kommt . So finden wir Grafen (oomites ) , Freiherren
(nobiles ), Ritter (llomicelli ), Junker , Edelknechte (ministerielles ), Bürger (burKenses)
u . s. w . Edle und Ritter , wenn sie auch in Städten verburgrechtet waren , behielten ihren
Rang über dein Bürger I . Es zeigt sich dies u. A. in der Reihenfolge der Zeugenunter-

1) Or . Zried . von Ivnh , vcrfassungsgeschichte der Stadt Zürich . — 2) vontes , III , Ur . 8. — Z) Fontes , III , Nr . SI2. — 4) vc>ntes,
II , xax . XXIII . — Z) Zcerleder's Urkunden für die Stadt Lern , I , x -»Z. XI.
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schichten der Urkunden und deren Siegelung . Mir der zu Schwert und Schild Berechtigte,
der Geistliche und der Stadtmagistrat führten das Siegel , während der Bürger ganz aus¬
nahmsweise im XIII . Jahrhundert bet uns sein persönliches Wappen beifügte . Schon in
ältester Zeit Urkunden : Schultheiß , Räth und „Bürger " oder Gemeinde ; ob unter letzterer
nur der Rath der d oder die stimmberechtigte Stadtgemeinde verstanden , lassen nur da¬
hingestellt . Wer in: Rath saß, war gewiß Bürger oder burgrechtspflichtiger iscrr , urkund¬
lich aber und noch bestimmter präzisirt sind Diejenigen , bei denen in den Urkunden das
Prädikat „Bürger zu Bern " beigesetzt ist. Nach Zeerleder 's Urkunden finden nur als frü¬
heste derartige Bezeichnung 12Z4 Werner von Sigriswyl , Bürger zu Bern . Es folgen mit
ähnlicher Bezeichnung die Geschlechter Srieso , von 1- erzwyl h, Gruber , Ularschalch , Münzeich,
von Schoz, von Rpchisperg , von Scheunen , von Schwanden )̂, Sriesen , Buwlin , tsalbsater,
Seedors , vischer, Ulunzer und endlich IZöO von Wattenwpl.

Der schon erwähnte Batstuberbrief von 129Z enthält 199 Hamen , die damals den Rath
der d bildeten . Zeerleder sagt in seiner hierbezüglichen Beinerkung , daß unter diesen
Hainen die Grüner , Bruggcr , Thorinann , Sischer, Lönig und Ulüllcr bezeichnet werden
können , deren gleichlautende Geschlechter heilte noch in der Bürgerschaft angetroffen werden.
Die Schuhmacher , Weber , Wagner , Bücher , Stämpsli mögen vielleicht in den Sutor , Dexwr,
Lnrpenturius , äs Duck , äe Sternpken ihre Voreltern wieder erkennen , sonne viele Geschlech¬
ter der bernischen Landschaft in den Reber , Stählt , Schütz, Rieder , Immsberger , Dtiscr und
Leiser , Vogt, Schwarz , Wahlen sVVmIbo), Stalder , Ulüllcner , Thaler , Sellhoser , Banivart,
Leiser, Zur Ulühle , Schaller , Sllter , Zur Drügg , Schmied , Brügger , Ritschard , Mgi , Ticher,
Lollinger , Lössi, Götschmann , Itzofmann, psister , Balmer , Lrieg , Rubeli , Boiler , Lemp,
Spengler , Guggisberg , Bütschi , Urfer , Sorster , Basier (äe Ilusileu ), Bischof, IVanner , Lalt-
schnüed, Ulatti und Uchdegger.

Aus diesen urkundlichen bürgerlichen Geschlechtsnamen Samilicnfiliationen abzllleiten,
liegt außerhalb unserer Aufgabe ; immerhin veranlaßt die von Moritz von Stürler in seinen
„bernischen Geschlechtern"" ) gemachte Behauptung , „kein mehr lebendes bernisches Geschlecht
reiche mit seinem Bürgerrecht in 's XIII . Jahrhundert zurück ", eine Erläuterung . Jeden¬
falls ist das „Bürgerrecht des XIII . Jahrhunderts " ein sehr dehnbarer Begriff , wie wir
zur Genüge aus dieser Arbeit erkennen werden . Wie viele Burgrechtsverträge , welche wohl
meist nur mit größeren üderren abgeschlossen wurden , sind verloren gegangen oder nach
Ablauf des Vertrages vernichtet worden , während der gewöhnliche Bürger vielleicht in ein
nicht mehr erhaltenes Bürger - oder Tellrödelcin eingetragen wurde ? Den urkundlichen
Beweis zu führen , ob wohl diese ältesten Burgernamen den gleichlautenden , heute noch
blühenden Geschlechtern angehört haben oder nicht , wird wohl meist ein Ding der Un¬
möglichkeit sein , während ausnahmsweise bei adeligen Geschlechtern solche Siliation eher
möglich wird . Die jetzt noch im benachbarten Sreiburg blühende Samilie von Montenach

1) In dieser Urkunde von 12Z7 sind noch 40 Zeugen namentlich angeführt , die sehr wahrscheinlich auch „Bürger Berns " waren.
— 2) Siegel , Zeerleder's Urkunden , III , Nr . 288. — Z) Siegel, Zeerleder's Urkunden , III , Nr . 124. — 4) Moritz von Stürler , Lcrntschc
Geschlechter. Stadtbibliothck.
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stand tu der ersten l- älfte des XIII . Jahrhunderts im Burgrecht Berns , die verschiedenen
erhaltenen ritterlichen Siegel dieser Lamilie stinunen mit dem heute noch geführten Wappen
der Ulontenach h übcrein . Auch die von Luternau )̂, jetzt noch in Bern verburgert , führen
dasselbe Wappen , wie sie es als adelige Zerren im XIII . Jahrhundert führten.

Lin Ul. v. Wattenivpl saß bereits 1226 im beimischen Rath , der Name wird öfters im
XIII . Jahrhundert in bernischen Urkunden genannt , während das einzig erhaltene Urkunden-
siegel eines Joh . v. Wattenwyl , datirend 1Z00 , nicht mit dem heute geführten Wappen
übereinstimmt A Aehnlich dürften die Iamilien bischer und Gruber )̂ genannt werden.

1) Zeerleder's Urkunden , III , z. B . Nr . 9Z. — 2) Zeerleder's Urkunden , III , Nr . 118. — Z) Nathsverzeichnisse in „Cd. v. watten-
wi?l, Stadt und Landschaft Bern ", Bd . I . Zeerleder's Urkunden , III , Nr . 27Z. — 4) Tonrad vischcr, Anmerkung , Zeerleder's Ur¬
kunden , II , 492, und Bcrner Taschenbuch, 186Z, 119. — Z) Zeerleder's Urkunden , III , Nr . 220.
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XIV . Jahrhundert.

is 1Z24 besaß Bern , außer Feldern und Wäldern , deren Nutzung
der Stadt durch die Kandveste zuerkannt wird , einigen unter
seinen Schutz gestellten Mastern und Burglehen , kein Gebiet.
Erst 1Z24 erwarb es durch Pfandübernahme von Peter von:
Thurn Laupen mit einem vom Okaiscr verpfändeten Stück
Reichsland , infolge dessen nahm ein Nlitglied des bernischen
Rathes die Stelle des Reichsvogtes über diese Besitzung ein.
Bald folgten Gberhasli , vlülinen , Aarberg , Thun , Burgdorf

mit ihren Gerichten. Im Sempachcrkrieg 1Z86—1Z88 eroberte Bern Unterseen, Gberhofen,
Unspunnen , Balm , St . Stephan , Lenk, Sestigen , Sternenberg , Uidau und Lüren . Durch
Daus erwarb es 1Z91 Boltigen , 1Z99 Signau und Röthenbach , etidlich 1400 Srutigen und
Adelboden st. Diese Vergrößerungen wurden meist herbeigeführt durch erfolgreiche Dämpfe,
denen die langen Zeiträume zu gute kamen , in welchen Bern an Unabhängigkeit gewann.
Die hohen Dynasten , meist schon in ihren Stellungen erschüttert, benutzten die Reichswirren
zur Unterdrückung der Städte , welche sich durch selbständige Bünde gegen ihre Scinde stärk¬
ten. Im Burgdorferkrieg brach Bern die Wacht des Dauses Dyburg , welches seit dem Aus¬
sterben der Zähringer Berns Nebenbuhler gewesen, endlich brachte der Sieg von Laupen 1ZZ9
den Entscheid zu Gunsten der Stadt im Dampf gegen den Adel . Utit der ruhiger werdenden
äußern Politik begann auch hier der in den übrigen deutschen Reichsstädten sich abwickelnde
innere Dampf der Bürgerschaft gegen die regierenden Geschlechter um Gleichberechtigung
und Antheil an : Stadtregiment . Dieses Ankämpfen gegen die Befugnisse des Rathes ver¬
anlaßte die an und für sich schwache Bürgerschaft , die Stärkung ihrer Widerstandskraft
aus Grundlage der zünstischen Vereinigung zu suchen, während die Politik des Rathes in
klugem Uachgebcn bestand, indem er bei entschiedener Zurückweisung des Cmporkommens
eines politischen Zunftregiments eifrigst bemüht war , das /Handwerk zu fördern.

Aus den Urkunden Berns im XIV . Jahrhundert ergibt sich sehr klar , daß es Schult¬
heiß und kleiner Rath waren , welche die Politik der Stadt lenkten, während die Gemeinde,
resp. Bürgerschaft , im Rath der LL repräsentirt , erst in zweiter Linie mitwirkte . Schult¬
heiß und kleiner Rath , in den Sußstapfen des einstigen Kerrn der Stadt stehend, vielleicht

1) Joh . Schnell und M. v. Stürler, Uebersicht der ältern Rechtsqnellen des Kantons Lern, xsZ. III.



zeitweilig noch von einem solchen abhängig , sicherten sich durch Burgrechtsverträge die
Unterstützung der größeren umliegenden Herren und der freien Landleute , während der
Rath der LL seine Stütze im Anschluß an die sich überall bildenden Handwerkszünste
suchte. Diese beiden , oft sich vereinenden , oft sich bekämpfenden politischen Strömungen
beeinflußten hauptsächlich die innere Geschichte des XIV . und XV . Jahrhunderts der Stadt.

In enger Verbindung mit dem Durgrecht der Aus bürg erschuft  stand das soge¬
nannte Udelwesen.  Nach Studer 's h Erklärung bedeutet „Udel " : Grundbesitz, resp. An¬
theil an einem solchen. IVir wissen aus der Handveste , daß jeder Bürger für seine Hof-
statt dem Herzog oder Kaiser einen jährlichen Dodenzins von 12 Schill . zu bezahlen hatte.
Nachdem die Gemeinde selbständig geworden , wird diese Abgabe wahrscheinlich für ihre
Bürger dahingefallen sein, während letztere, nun selbst als Herren sich fühlend , in ähnlicher
Art ihre Ausburger besteuerten und an sich banden . Der alte Grundsatz , daß , wer Bürger
werden wollte , in der Stadt ansäßig sein oder ein Saus innerhalb der Stadt besitzen müsse,
wurde auf die Ausburger ausgedehnt , mit der Einschränkung , daß es für sie genügte, als
Illitbesitzer eines in der Stadt gelegenen Grundbesitzes sich ausweisen zu können , lllit
großen Herren schloß die Stadt , den gegenseitigen Verhältnissen entsprechend , eigentliche
Burgrechtsverträge , während die Verpflichtung des kleinen Ausburgers im Udelbuch ein¬
getragen wurde . Es erfolgte daher eine Scheidung in Stadt - und Landsäßen . Letztere
wurden vorzugsweise als Ausburger bezeichnet, traten aber , sobald sie in der Stadt IVohnung
nahmen , sofort in 's eigentliche Bürgerrecht ft. Der Ausburger erlegte eine Bürgschaft durch
Hinterlegung eines Titels , welcher sein Ligenthumsrecht oder seinen Illitantheil an einem
Stadthaus beurkundete . Dieser Grundbesitz hieß das Udelhaus . Es haftete für den vom
Ausburger zu bezahlenden Udelzins und wurde im Udelbuch eingetragen . Das sogenannte
ältere Udelbuch Berns ist um 1Z8S angelegt und bis 1466 fortgeführt ; mit letzterem Jahr
beginnt das „neue" Udelbuch I . Diese Register sind nach Stadtvierteln abgetheilt , sie zählen
die mit Udel behafteten Däuser aus und zeigen ungefähr folgende Eintragung : „11. 11. ist
Bürger (d. h. Ausburger ) und hat Udel an der Hälfte ft/s , u. s. w .) des genannten
Dauses und bezahlt auf St . Andreä Z, 4 u. s. w . Gulden ." Das Udelbuch enthält aber
auch Beispiele, daß Ausburger Udel auf öffentlichen Gebäuden besaßen, wie aus dem Rath¬
haus , Kaufhaus , den Stadtthürmen u. s. w . Die bezüglichen Steuern dienten zum Bau
oder Unterhalt des betreffenden Gebäudes und wurden an den „statbumeister " entrichtet.
Solche Udel konnten kaum als Unterpfand dienen , da die Stadt für nicht eingezogene
Udelzinse sich nicht an: eigenen Besitz erholen konnte ; es dürfte daher eine für den Udel
der Stadt ausgestellte Obligation mit Güterverschreibung gebräuchlich gewesen sein. Solche
Verschreibungen nannte man „den Udel aufts Rathhaus tragen ". Das Unterpfand in Sorm
einer Hinterlage , das Udelhaus oder der Udelhausantheil verfielen der Stadt , wenn der
Ausburger das Burgrecht gebrochen oder dem Gerichtsstand Berns nicht Solge geleistet
hatte . Line Vorladung vor Gericht ging nicht an den IVohnort des Ausburgers , sondern

1) Archiv des histor . Vereins des Ikt . Lern , VIII , xaA. 187. — 2) Berner Taschenbuch, 186Z, 98. — Z) Leide Udelbücher
inr Staatsarchiv , vorn „neuen " eine Abschrift in der Stadtbibliothek , Uss . I-lelv ., VIII , 17Z.



an das Saus , :vorauf er Udel hatte ; dein jeweiligen Bewohner desselben wurde das Wei¬
tere überlassen , resp. er hatte die Vorladung au den Ausburger zu übermitteln u. s. w.
(Udelbuch, 4 und 22Z.) h

Durch die Aufnahme von Ausbürgern ergab sich oft , daß unfreie Grundsätzen in 's
Bürgerrecht der Stadt gezogen und daher ihrem Serrn entfremdet wurden . Diese Ueber-
griffe bildeten eine Sauptursache der städtischen Trümpfe gegen die Dpnasten des XIV . Jahr¬
hunderts . Beim Abschluß von Bündnissen und Sriedensverträgen verpflichteten letztere in
der Regel die Stadt , der Aufnahme ihrer Ligenleute sich künftig zu enthalten . Dies geschah
z. B . in: zehnjährigen Schutz- und Trutzbüudnitz der Gräfin Elisabeth von Fipburg mit
Bern , datirt von: 6. April 1Z01I . Sienach sollen Eigen- oder Lehensleute der Dchburgcr,
ivelche nach der Stadt käinen , abgewiesen iverdcn ; erst nachdem solche Jahr und Tag in
Bern gesessen, ohne von der Herrschaft zurückverlangt zu werden , wären sie berechtigt,
in: Stadtburgerrecht zu verbleiben.

Nach den: für Bern glücklichen Gefecht an : Donuerbühl 1298 brach die Stadt die den
Uloutenach gehörenden Burgen Belp und Gerechtem I . Das bezügliche Burgrecht Berns
mit Ulrich von Uloutenach , Serrn zu Belp , datirt von: Z. Januar 1Z06 I . Sier wird zuerst
der gegenseitigen Aussöhnung gedacht ; Uloutenach verspricht , ohne Zustimmung der Berner
seine Burg vor fünf Jahren nicht wieder auszubauen . „Ich bin auch zu Bern Bürger
worden und habe bei den heiligen geschworen, in den nächsten 20 Jahren dieses Burgrecht
nicht aufzugeben , und schwöre, der Gemeinde Bern mit meinen Vesten, auch mit Belp,
wenn ich es wieder aufbauen würde , zu helfen und rathen , so lange ich Bürger bin . Und
wenn die Bürger in Bern Teile geben, so soll ich, wäre ich inner - oder außerhalb der
Stadt gesessen, in den nächsten zehn Jahren nicht mehr teile::, denn bis auf Z K Pfennige,
nach Ablauf dieses Zeitraumes zahle ich so viel als meine Genossen, die in Bern Bürger
sind. Würde ich aber vor 20 Jahren durch eigene Schuld das Burgrecht aufgeben , so
verfällt mein Saus und Udel, den ich zu Bern habe, um 100 K den Bürgern und der
Gemeinde." Schließlich erklärt Ulonteuach , daß ein gewisser Uolrich Sari (wahrscheinlich
Montenachs Unterthan ) ein Mitschuldiger in den Sehden mit Bern und Todtschläger eines
bernischen Verbündeten , Burkhart des Welschen, wegen dieses Srevels das Nreuz genommen
habe „un hat gesworn zen heiligen, so erst ein mer -vart (Nreuzzug ) wirdet , ze varue über
mer umbc die selc dez selben toten ".

Von 1Z08I datirt das Burgrecht des Grafen Rudolf von Ueucnburg , und zwar aus
zehn Jahre . Es enthält die Zusicherung des Grafen , er werde sein Burgrecht mit Zrei-
burg , falls Bern dies als wünschenswert !- erachte , aufgeben . Wiederum gestattet in:
gleichen Jahre ausdrücklich die Stadt Sreiburg Serru Johann von Ringgenberg seine Aus¬
nahme ins bern . Burgrecht °). Wir sehen hieraus die doppelte Stellung einzelner Lurg-
rechtspflichtiger und die Nothwendigkeit der Zustimmung der in solchen Verhältnissen
betheiligten Städte.

1) Archiv des histor . Vereins , VIII , xaZ. 1S6. — 2) Fontes , IV, Nr . 46. — Z) Cd. v. Wattenwnl , I, 246. — 4) IHte8 , IV,
Nr. 212. — Z) Fontes, IV, Nr. 2SZ. — 6) Fontes, IV, Nr. 29Z.
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Nach und nach finden wir die Verhältnisse der Ausburger Berns , die in den Land-
grasschaften niedergelassen waren , zu Gunsten der Stadt verbessert, wiewohl diese Ausburger
ihrem alten ltzerrschastsherrn verpflichtet blieben. Cd. v. Ivatteuwpl gibt hierüber einige
Auskunft in seinen „Beimischen h Burglehen in der Grafschaft Lipburg " im XIV . Jahr¬
hundert . So erklären u . A. die Grafen von 44pburg 1Z11, daß die Ausburger vom Gerichte
der Landgrafschaft unbeschwert bleiben sollen. Graf lseinerich von Buchegg gibt ähnliches
Zeugniß 1319 )̂, indem er sagt , daß die Berner von Ltönigen Briefe hätten , ivelche ihre
Ausburger dem Landgerichte entzögen. Im Sriedensvcrtrag vom 9. Juli 1343 , nach dem
Laupenkriege , ivurde genau bestimmt , was die Ausburger dem Landgrafen und was sie
der Stadt schuldig wären ; betreffend des Gerichtes würden die Ausburger für persönliche
Lilage vor das Landgericht , für dingliches Recht, ihre Güter betreffend, vor Berns Gericht
gewiesen.

Daß die Zugehörigkeit unter dieses oder jenes Gericht damals keine unbedeutende
Rolle spielte, beweist der von Bern verlangte und durch äüönig Sriederich 1322 ausgestellte
Sreiheitsbries , wonach die Bürger von Bern ausdrücklich das Privileg erhalten , vor kein
Gericht außerhalb der Stadt und vor keinen Richter außer ihren jeweiligen Schultheiß
gezogen werden zu können.

Justinger I erzählt , daß Bern 1Z11 die den: Sennen gehörenden Burgen lllünsingen
und Balmegg gebrochen hätte , wornach dieser Ritter begriffen , daß „sin ding nüt vcrsieng,
und macht srid mit den von bern und buwte darnach ein steinhuß in der stat ze bern
niden an der kilchgassen". Die Durgrechtsausnahme Ritter Durkhart Senn 's mit Bern
und Solothurn kam am 1Z. April 1314 I zu Stande . Die Urkunde beginnt mit der
Verkündigung der gegenseitigen Aussöhnung unter Anrufung eines Schiedsrichters , des
Ritters Joh . v. lveißenburg , welcher den gegenseitigen Schadenersatz bestimmen möge. Senn
verpflichtet sich, seine Burg lllünsingen nur theilweise wieder in Stein aufzubauen , die
vorburg jedenfalls nur in kolz . Diejenigen seiner Leute, ivelche bereits vor Vertrags¬
abschluß Aufnahme in Bern gefunden hätten , mögen dort bleiben, „sollen mir aber den
„Liram " geben oder die „Libi " thun , welche Schultheiß und Rath Berns vorschreiben ".
Die Urkunde versteht unter letzterer Bedingung wohl eine gewisse Entschädigung an den
ehemaligen l)>errschaftsherrn von solchen Angehörigen , ivelche sich anderswo niederlassen
oder verburgern . Der Inhalt der in den folgenden Jahren von Bern abgeschlossenen
Durgrechte verändert sich wenig und verweisen nur hiefür auf die in den Bontes angeführten
Urkunden °).

Den Vertragsabschluß der Sreiherren von lveißenburg betreffend hebt Justinger eine
nicht uninteressante Bemerkung hervor ; er erzählt , „daß der Schlüssel der den Zerren von
lveißenburg gehörenden vcste lvimmis an der Lireuzgasse in Bern hängen solle, zum
Beweis , daß die Burg der Berner offenes lsaus sei". Im bereits erwähnten Sricdens-

1) Archiv des histor. Vereins des M . Bern , VII , xs § . 496. — 2) Fontes , V, Nr. 71. — Z) Fontes , V, Nr . 222. — 4) Justinger,
P3A. 4Z. — Z) Fontes , IV, Nr . Z64. — 6) 1Z2Z, Nov. 22, Interlaken , Fontes , V, Nr . Z29; 1Z29, Jan . 21, Buchsee, kontes , V, Nr . 64O;
1ZZ0. Aug . 2, Guggisberg , kontes , V, Nr . 709; 1ZZ0, Sept . 1Z, Aiino v. Savoy , Fontes , V, Nr . 720; 1ZZ1. Scpt . Z, Werdenberg.
k'ontes , V, Nr . 767 u . s. w. — 7) Justinger , 72.
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